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BESCHLUSS (GASP) 2022/... DES RATES

vom ...

iiber restriktive Maflnahmen angesichts der Lage in Haiti

DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —
gestiitzt auf den Vertrag liber die Europdische Union, insbesondere auf Artikel 29,

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union fiir AuBlen- und Sicherheitspolitik,
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in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1

)

3)

4

Am 21. Oktober 2022 hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (im Folgenden
»Sicherheitsrat™) die Resolution 2653 (2022) verabschiedet, in der er sein nachdriickliches
Bekenntnis zur Souverénitdt, Unabhédngigkeit, territorialen Unversehrtheit und Einheit

Haitis bekraftigt.

In der Resolution 2653 (2022) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (im Folgenden
,»UNSCR 2653 (2022)*) wird auf alle fritheren Resolutionen des Sicherheitsrates zu Haiti,
insbesondere seine Resolution 2645 (2022) hingewiesen, in der unter anderem die sofortige
Einstellung der Bandengewalt und kriminellen Tatigkeiten verlangt und die Bereitschaft
des Sicherheitsrates bekundete wurde, erforderlichenfalls geeignete Mallnahmen gegen
diejenigen zu treffen, die Bandengewalt, kriminelle Tatigkeit oder Menschenrechts-
verletzungen begehen oder unterstiitzen oder deren anderweitiges Handeln den Frieden, die

Stabilitdt und die Sicherheit Haitis und der Region untergrébt.

In der UNSCR 2653 (2022) wird festgestellt, dass die Situation in Haiti nach wie vor eine
Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit in der Region darstellt, und
verlangt, dass Reiseverbote gegen die von nach Ziffer 19 der UNSCR 2653 (2022)
eingerichteten Sanktionsausschuss (im Folgenden ,,Sanktionsausschuss‘) benannten
Personen ausgesprochen werden, dass sdmtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen
der von dem Sanktionsausschuss benannten Personen oder Einrichtungen eingefroren
werden und dass ein Waffenembargo gegen die von dem Sanktionsausschuss benannten

Personen und Einrichtungen verhingt wird.

Fiir die Durchfiihrung bestimmter Maflinahmen ist ein Tatigwerden der Union

erforderlich —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:
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(1

)

Artikel 1

Die Lieferung, der Verkauf, die Weitergabe oder die Ausfuhr — unmittelbar oder mittelbar
— von Riistungsgiitern und dazugehorigen Giitern aller Art, einschlieBlich Waffen und
Munition, Militarfahrzeugen und -ausrilistung, paramilitdrischer Ausristung und ent-
sprechender Ersatzteile, an die oder zugunsten der von dem nach Ziffer 19 der Resolution
2653 (2022) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (im Folgenden ,,UNSCR

2653 (2022)) eingerichteten Ausschuss benannten Personen und Einrichtungen durch
Staatsangehorige der Mitgliedstaaten oder vom Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten aus oder
unter Benutzung von ihre Flagge fiihrenden Schiffen oder Luftfahrzeugen sind unabhingig
davon, ob diese Giter ihren Ursprung im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten haben oder

nicht, verboten.

Die von diesem Absatz betroffenen Personen und Einrichtungen sind im Anhang

aufgefiihrt.
Es ist verboten,

a) technische Hilfe, Ausbildung oder andere Unterstiitzung, einschlieBlich der Bereit-
stellung bewaffneter Soldner, im Zusammenhang mit militirischen Aktivitidten oder
der Bereitstellung, Instandhaltung und Verwendung von Riistungsgiitern und dazu-
gehorigen Giitern, unmittelbar oder mittelbar fiir die in Absatz 1 genannten Personen

oder Einrichtungen zu erbringen;

b)  Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit militirischen Aktivitéten,
einschlieBlich in Form von Zuschiissen, Darlehen und Ausfuhrkreditversicherungen,
sowie Versicherungen und Riickversicherungen fiir den Verkauf, die Lieferung, die
Weitergabe oder die Ausfuhr von Riistungsgiitern und dazugehorigen Giitern oder
fiir damit zusammenhingende technische oder sonstige Hilfe unmittelbar oder

mittelbar an die in Absatz 1 genannten Personen oder Einrichtungen bereitzustellen.
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3)

(4)

)

Die Mitgliedstaaten {iberpriifen in Abstimmung mit ihren nationalen Behdrden und nach
MaBgabe ihrer Rechtsvorschriften und im Einklang mit dem Volkerrecht in ihrem Hoheits-
gebiet, einschlieBlich ihrer Seehdfen und Flughéfen, alle Ladungen auf dem Weg nach
Haiti, falls sie iiber Informationen verfiigen, die hinreichende Griinde fiir die Annahme
liefern, dass die Ladung Gegenstinde enthélt, deren Lieferung, Verkauf, Weitergabe oder

Ausfuhr nach diesem Artikel verboten ist.

Die Mitgliedstaaten unterrichten den Sanktionsausschuss rechtzeitig iiber alle Fille von

Verstoflen gegen die Mallnahmen nach den Absdtzen 1 und 2.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass sie iber angemessene Kennzeichnungs- und
Aufzeichnungsmafinahmen fiir die Riickverfolgung von Riistungsgiitern — einschlieBlich
Kleinwaffen und leichter Waffen — im Einklang mit den internationalen und regionalen
Instrumenten, deren Vertragsparteien sie sind, verfiigen, und priifen, wie Nachbarldnder —
gegebenenfalls und auf deren Anfrage — am besten bei der Verhiitung und Aufdeckung des
illegalen Handels und der Umlenkung unter Verstofl gegen die nach den Absétzen 1 und 2

verhidngten Maflnahmen unterstiitzt werden konnen.
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Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die Maflnahmen, die erforderlich sind, um den vom Sanktions-
ausschuss benannten Personen die Einreise in oder die Durchreise durch ihr Hoheitsgebiet
zu untersagen, die fiir Handlungen, die den Frieden, die Stabilitit oder die Sicherheit in
Haiti bedrohen, verantwortlich sind, daran mitbeteiligt waren oder sie, unmittelbar oder
mittelbar, vorgenommen haben, einschlieBlich des Folgendem, aber nicht darauf

beschrankt:

a)  unmittelbare oder mittelbare Vornahme oder Unterstiitzung von kriminellen
Aktivititen und Gewalt unter Beteiligung von bewaffneten Gruppen oder kriminellen
Netzwerken, die Gewalt fordern, darunter die Zwangsrekrutierung von Kindern
durch diese Gruppen und Netzwerke, Entfithrungen, Menschenhandel, Migranten-

schleusung, Totungen sowie sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt;

b)  Unterstiitzung des unerlaubten Handels mit und der Umlenkung von Riistungsgiitern
und dazugehdrigen Giitern oder der damit zusammenhéngenden illegalen

Finanzstrome;

c)  Handeln fiir eine Person oder Einrichtung, die im Zusammenhang mit einer unter den
Buchstaben a und b beschriebenen Aktivitit benannt wurde, oder Handeln in deren
Namen oder auf deren Anweisung oder zu deren anderweitiger Unterstiitzung oder
Finanzierung, unter anderem durch die unmittelbare oder mittelbare Verwendung
von Ertrdgen aus organisierter Kriminalitdt, darunter Ertrdge aus der unerlaubten
Gewinnung von Drogen und ihren Ausgangsstoffen und dem unerlaubtem Verkehr
mit diesen Stoffen aus und iiber Haiti, Menschenhandel und Migrantenschleusung

aus Haiti oder Schmuggel von und Handel mit Riistungsgiitern nach oder aus Haiti;
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d)  VerstoBe gegen das Waffenembargo, Lieferung, Verkauf oder Weitergabe, sei es
unmittelbar oder mittelbar, von Riistungsgiitern oder dazugehdrigen Giitern,
technischer Beratung, Ausbildung oder Hilfe, einschlieBlich Finanzierung und
Finanzhilfen, an bewaffnete Gruppen oder kriminelle Netzwerke in Haiti sowie
Entgegennahme dieser Giiter und Unterstiitzung im Zusammenhang mit

gewaltsamen Aktivititen bewaffneter Gruppen oder krimineller Netzwerke in Haiti;

e)  Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen, die gegen das humanitére
Volkerrecht verstoBen oder Menschenrechtsverletzungen darstellen, darunter
aulergerichtliche Totungen, einschlieBlich von Frauen und Kindern, sowie
Begehung von Gewalthandlungen, Verschleppungen, Verschwindenlassen oder

Entfithrungen zur Erpressung von Losegeld in Haiti;

f)  Planung, Steuerung oder Begehung sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt-

handlungen in Haiti, einschlieBlich Vergewaltigungen und sexueller Sklaverei;

g)  Behinderung der Bereitstellung humanitirer Hilfe an Haiti oder des Zugangs zu

humanitérer Hilfe oder der Verteilung humanitérer Hilfsgiiter in Haiti;

h)  Angriffe auf Personal und Einrichtungen der Missionen und Einsétze der Vereinten

Nationen in Haiti und die Unterstiitzung derartiger Angriffe;
Die von diesem Absatz betroffenen Personen sind im Anhang aufgefiihrt.

(2) Absatz 1 verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht dazu, ihren eigenen Staatsangehdrigen die

Einreise in ihr Hoheitsgebiet zu verweigern.
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3) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die Ein- oder Durchreise im Rahmen eines

Gerichtsverfahrens erforderlich ist.

(4) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Sanktionsausschuss im Einzelfall feststellt,

dass

a)  die Ein- oder Durchreise aus humanitiren Griinden, einschlieBlich religioser

Verpflichtungen, gerechtfertigt ist;
b)  eine Ausnahme die Ziele des Friedens und der Stabilitdt in Haiti férdern wiirde.

(5) In den Fillen, in denen ein Mitgliedstaat gemil der Absitze 3 oder 4 den im Anhang
aufgefiihrten Personen die Einreise in oder die Durchreise durch sein Hoheitsgebiet
genehmigt, gilt die Genehmigung nur fiir den Zweck, fiir den sie erteilt wurde, und nur fiir

die von der Genehmigung betroffenen Personen.
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Artikel 3

(1) Samtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die im Eigentum oder unter der
unmittelbaren oder mittelbaren Kontrolle der vom Sanktionsausschuss benannten Personen
und Einrichtungen stehen, die fiir Handlungen, die den Frieden, die Stabilitdt oder die
Sicherheit in Haiti bedrohen, unmittelbar oder mittelbar verantwortlich sind, daran
mitbeteiligt waren oder sie vorgenommen haben, einschlielich des Folgendem, aber nicht

darauf beschrankt:

a)  unmittelbare oder mittelbare Vornahme oder Unterstiitzung von kriminellen
Aktivititen und Gewalt unter Beteiligung von bewaffneten Gruppen oder kriminellen
Netzwerken, die Gewalt fordern, darunter die Zwangsrekrutierung von Kindern
durch diese Gruppen und Netzwerke, Entfithrungen, Menschenhandel, Migranten-

schleusung, Totungen sowie sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt;

b)  Unterstiitzung des unerlaubten Handels mit und der Umlenkung von Riistungsgiitern
und dazugehdrigen Giitern oder der damit zusammenhéngenden illegalen

Finanzstrome;

c)  Handeln fiir eine Person oder Einrichtung, die im Zusammenhang mit einer unter den
Buchstaben a und b beschriebenen Aktivitit benannt wurde, oder Handeln in deren
Namen oder auf deren Anweisung oder zu deren anderweitiger Unterstiitzung oder
Finanzierung, unter anderem durch die unmittelbare oder mittelbare Verwendung
von Ertrdgen aus organisierter Kriminalitdt, darunter Ertrdge aus der unerlaubten
Gewinnung von Drogen und ihren Ausgangsstoffen und dem unerlaubtem Verkehr
mit diesen Stoffen aus und iiber Haiti, Menschenhandel und Migrantenschleusung

aus Haiti oder Schmuggel von und Handel mit Riistungsgiitern nach oder aus Haiti;
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d)

g)

h)

Verstofe gegen das Waffenembargo, Lieferung, Verkauf oder Weitergabe, sei es
unmittelbar oder mittelbar, von Riistungsgiitern oder dazugehérigem Material,
technischer Beratung, Ausbildung oder Hilfe, einschlieBlich Finanzierung und
Finanzhilfen, an bewaffnete Gruppen oder kriminelle Netzwerke in Haiti sowie
Entgegennahme dieser Giiter und Unterstiitzung im Zusammenhang mit

gewaltsamen Aktivititen bewaffneter Gruppen oder krimineller Netzwerke in Haiti;

Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen, die gegen das humanitére
Volkerrecht verstoBen oder Menschenrechtsverletzungen darstellen, darunter auB3er-
gerichtliche Tétungen, einschlieflich von Frauen und Kindern, sowie Begehung von
Gewalthandlungen, Verschleppungen, Verschwindenlassen oder Entfiihrungen zur

Erpressung von Losegeld in Haiti;

Planung, Steuerung oder Begehung sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt-

handlungen in Haiti, einschlieBlich Vergewaltigungen und sexueller Sklaverei;

Behinderung der Bereitstellung humanitédrer Hilfe an Haiti oder des Zugangs zu

humanitérer Hilfe oder der Verteilung humanitérer Hilfsgiiter in Haiti;

Angriffe auf Personal und Einrichtungen der Missionen und Einsétze der Vereinten

Nationen in Haiti und die Unterstiitzung derartiger Angriffe,

oder von Personen oder Einrichtungen, die in threm Namen oder auf ihre Anweisung

handeln, und Einrichtungen, die in ihrem Eigentum oder unter ihrer Kontrolle stehen,

werden eingefroren.

Die benannten Personen und Einrichtungen im Sinne dieses Absatzes sind im Anhang

aufgefiihrt.

(2) Den im Anhang aufgefiihrten Personen oder Einrichtungen diirfen weder unmittelbar noch

mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfiigung gestellt werden oder

zugutekommen.
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3) Die in den Absitzen 1 und 2 genannten Maflinahmen gelten nicht fiir Gelder und

wirtschaftliche Ressourcen, fiir die der betreffende Mitgliedstaat festgestellt hat, dass sie

a)  fiir Grundausgaben, einschlieBlich der Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder
Hypotheken, Medikamenten und medizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungs-

pramien und Gebiihren 6ffentlicher Versorgungseinrichtungen, erforderlich sind;

b)  ausschlieBlich fiir die Bezahlung angemessener Honorare, die Riickerstattung von
Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung juristischer Dienstleistungen
oder die Bezahlung von Gebiihren oder Dienstleistungskosten geméf den nationalen

Rechtsvorschriften bestimmt sind;

c) ausschlieBlich fiir die Bezahlung von Gebiihren oder Dienstleistungskosten fiir die
routineméfige Verwahrung oder Verwaltung eingefrorener Gelder, sonstiger

finanzieller Vermogenswerte oder wirtschaftlicher Ressourcen bestimmt sind,

nachdem der betreffende Mitgliedstaat dem Sanktionsausschuss seine Absicht, gegebenen-
falls den Zugang zu diesen Geldern, anderen finanziellen Vermogenswerten oder
wirtschaftlichen Ressourcen zu genehmigen, mitgeteilt hat und der Sanktionsausschuss
innerhalb von fiinf Arbeitstagen nach der Mitteilung keine ablehnende Entscheidung
getroffen hat.
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4

)

Die in den Absitzen 1 und 2 genannten Maflnahmen gelten nicht fiir Gelder oder

wirtschaftliche Ressourcen, fiir die der betreffende Mitgliedstaat festgestellt hat, dass sie

a) fiir auBBerordentliche Ausgaben erforderlich sind, sofern die Mitgliedstaaten diese
Feststellung dem Sanktionsausschuss mitgeteilt haben und diese vom Sanktions-

ausschuss gebilligt wurde;

b)  Gegenstand eines Pfandrechts oder einer Entscheidung eines Gerichts, einer
Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts sind, in welchem Fall die Gelder und
wirtschaftlichen Ressourcen fiir die Erfiillung von Forderungen aus diesein
Pfandrecht oder dieser Entscheidung verwendet werden konnen, vorausgesetzt, das
Pfandrecht bzw. die Entscheidung ist vor dem Datum, zu dem die Person oder
Einrichtung in den Anhang aufgenommen wurde, entstanden bzw. erlassen worden,
begiinstigt nicht eine vom Sanktionsausschuss benannte Person oder Einrichtung und

wurde dem Sanktionsausschuss durch die Mitgliedstaaten mitgeteilt.

Absatz 1 hindert eine benannte Person oder Einrichtung nicht daran, Zahlungen aufgrund
eines Vertrags zu leisten, der geschlossen wurde, bevor diese Person oder Einrichtung
benannt wurde, vorausgesetzt, der betreffende Mitgliedstaat hat festgestellt, dass die
Zahlung nicht unmittelbar oder mittelbar von einer in Absatz 1 genannten Person oder
Einrichtung entgegengenommen wird, und nachdem der betreffende Mitgliedstaat dem
Sanktionsausschuss seine Absicht mitgeteilt hat, derartige Zahlungen zu leisten oder
entgegenzunehmen oder gegebenenfalls die Aufhebung des Einfrierens von Geldern,
anderen finanziellen Vermogenswerten und wirtschaftlichen Ressourcen zu diesem Zweck
zu genehmigen, wobei diese Mitteilung zehn Arbeitstage vor einer solchen Genehmigung

zu erfolgen hat.
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(6)

(7)

Absatz 2 gilt nicht fiir eine auf eingefrorenen Konten erfolgte Gutschrift von
a)  Zinsen und sonstigen Ertrdge auf diesen Konten, oder

b)  Zahlungen aufgrund von Vertrdgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die vor
dem Zeitpunkt entstanden sind, ab dem diese Konten den Mafinahmen nach den

Absitzen 1 und 2 unterliegen;

sofern diese Zinsen, sonstigen Ertrdge und Zahlungen eingefroren sind und weiterhin den

Malnahmen nach Absatz 1 unterliegen.

Unbeschadet der andernorts ausgefiihrten Programme fiir humanitére Hilfe, finden die
MaBnahmen nach den Absitzen 1 und 2 keine Anwendung auf die Zahlung von Geldern,
anderen finanziellen Vermogenswerten oder wirtschaftlichen Ressourcen, die erforderlich
sind, um die rasche Bereitstellung dringend bendtigter humanitérer Hilfe oder die Unter-
stiitzung anderer Tatigkeiten zur Deckung der grundlegenden menschlichen Bediirfnisse in
Haiti durch die Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisationen oder Programme, humani-
tare Hilfe leistende humanitire Organisationen mit Beobachterstatus bei der General-
versammlung der Vereinten Nationen und ihre Durchfiihrungspartner, einschlieBlich
bilateral oder multilateral finanzierter nichtstaatlicher Organisationen, die an dem Plan fiir

humanitdre Mallnahmen der Vereinten Nationen fiir Haiti beteiligt sind, zu gewahrleisten.

Artikel 4

Der Rat éndert einstimmig die Liste im Anhang entsprechend den Feststellungen des

Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (im Folgenden ,,Sicherheitsrat®) oder des

Sanktionsausschusses.
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(1

2)

(1)

)

Artikel 5

Benennt der Sicherheitsrat oder der Sanktionsausschuss eine Person oder Einrichtung, so
nimmt der Rat diese Person oder Einrichtung in den Anhang auf. Der Rat setzt die
betreffende Person oder Einrichtung entweder auf direktem Weg, falls ihre Anschrift
bekannt ist, oder durch die Verdffentlichung einer Bekanntmachung von seinem Beschluss
und den Griinden fiir die Aufnahme in die Liste in Kenntnis und gibt dabei dieser Person

oder Einrichtung Gelegenheit zur Stellungnahme.

Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden wesentliche neue Beweise vorgelegt, so
iiberpriift der Rat seinen Beschluss und unterrichtet die betreffende Person oder

Einrichtung entsprechend.

Artikel 6

Der Anhang enthélt die vom Sicherheitsrat oder vom Sanktionsausschuss angegebenen

Griinde fiir die Aufnahme der betreffenden Personen und Einrichtungen in die Liste.

Der Anhang enthélt, soweit verfligbar, auch Angaben, die vom Sicherheitsrat oder vom
Sanktionsausschuss bereitgestellt werden und die zur Identifizierung der betreffenden
Personen oder Einrichtungen erforderlich sind. Bei Personen kénnen diese Angaben
Namen, einschlieSlich Aliasnamen, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehorigkeit,
Reisepass- und Personalausweisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit bekannt, sowie
Funktion oder Beruf umfassen. Bei Einrichtungen konnen diese Angaben Namen, Ort und

Datum der Registrierung, Registriernummer und Geschéftssitz umfassen.

13984/22 JCB/ga/mhz 13

RELEX.1 LIMITE DE



(1

2)

©)

Artikel 7

Der Rat und der Hohe Vertreter der Union fiir Auflen- und Sicherheitspolitik (im
Folgenden ,,Hoher Vertreter*) verarbeiten personenbezogene Daten, um ihre Aufgaben

nach diesem Beschluss zu erfiillen, insbesondere
a)  fiir den Rat bei der Ausarbeitung und Durchfiihrung von Anderungen des Anhangs;
b)  fiir den Hohen Vertreter bei der Ausarbeitung von Anderungen des Anhangs.

Der Rat und der Hohe Vertreter diirfen gegebenenfalls Daten in Bezug auf Straftaten der in
der Liste gefiihrten natiirlichen Personen sowie in Bezug auf strafrechtliche Verurteilungen
oder Sicherungsmafregeln im Zusammenhang mit diesen Personen nur in dem Umfang

verarbeiten, in dem dies fiir die Ausarbeitung des Anhangs erforderlich ist.

Fiir die Zwecke dieses Beschlusses werden der Rat und der Hohe Vertreter jeweils zu
einem ,,Verantwortlichen* im Sinne von Artikel 3 Nummer 8§ der Verordnung (EU)
2018/1725 der Europiischen Parlament und des Rates! bestimmt, um sicherzustellen, dass
die betreffenden natiirlichen Personen ihre Rechte gemif der genannten Verordnung

ausiiben konnen.

Verordnung (EU) 2018/1725 des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober
2018 zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch
die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG
(ABI. L 295 vom 21.11.2018, S. 39).
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Artikel 8

Dieser Beschluss wird entsprechend den Feststellungen des Sicherheitsrates gegebenenfalls

gedndert oder aufgehoben.

Artikel 9

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union in

Kraft.

Geschehen zu Briissel ...

Im Namen des Rates

Der Prdisident/Die Prdsidentin
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ANHANG

Liste der Personen nach Artikel 1 Absatz 1, Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 3 Absatz 1
und der Einrichtungen nach Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 3 Absatz 1

PERSONEN

1. Jimmy Cherizier (alias ,,Barbecue®) hat Handlungen begangen, die den Frieden, die
Sicherheit und die Stabilitét in Haiti bedrohen, sowie Handlungen geplant, gesteuert oder begangen,

die schwere Menschenrechtsverletzungen darstellen.
Benennung: 21. Oktober 2022

Zusitzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zusammen-

fassung der Griinde fiir die Aufnahme in die Liste:

Jimmy Cherizier ist einer der einflussreichsten Bandenfithrer Haitis und steht an der Spitze eines

Verbunds haitianischer Banden, der als ,,G9-Familie und Verbiindete* bekannt ist.
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Wihrend seiner Zeit als Offizier der Haitianischen Nationalpolizei plante Cherizier den tédlichen
Angriff auf Zivilisten im Stadtviertel La Saline in Port-au-Prince im November 2018 und beteiligte
sich auch aktiv daran. Bei diesem Angriff wurden mindestens 71 Menschen getdtet, mehr als 400
Héuser zerstort und mindestens sieben Frauen von bewaffneten Banden vergewaltigt. Unter der
Fiihrung Cheriziers veriibten bewaffnete Gruppen in den Jahren 2018 und 2019 koordinierte,
brutale Angriffe in Stadtvierteln von Port-au-Prince. Im Mai 2020 setzten bewaffnete Banden unter
der Fiithrung Cheriziers mehrere Stadtviertel von Port-au-Prince einem flinftagigen Angriff aus, bei
dem Zivilpersonen getdtet und Hauser in Brand gesetzt wurden. Seit dem 11. Oktober 2022
blockieren Cherizier und sein G9-Bandenverbund aktiv den ungehinderten Transport von Treibstoff
aus dem Tanklager von Varreux, dem grofiten in Haiti. Seine Aktionen haben unmitteibar zur

wirtschaftlichen Lahmung und humanitiren Krise in Haiti beigetragen.
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	in Erwägung nachstehender Gründe:

